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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

seitens  der  Bundesregierung beantworte ich  die  Frage wie folgt: 

Frage:  
Wie beurteilt  die  Bundesregierung  die  aktuelle Entwicklung  der  regionalen Ver-
teilnetzentgeltunterschiede insbesondere mit Blick auf  die  Prognosen für das 
kommende Jahr und sieht  die  Bundesregierung  die  Notwendigkeit einer regula-
torischen Angleichung, hin zu einer gemeinsamen Kostenteilung und somit 
einer Angleichung  der  Lebenshaltungskosten im gesamten Bundesgebiet? 

Antwort:  

Es  wurden bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen,  die  dazu beitragen, regionale 

Unterschiede bei  den  Netzentgelten zu reduzieren. So wurde mit dem Netzentgelt-

modernisierungsgesetz im Jahr  2017  beschlossen,  die  Ubertragungsnetzentgelte  in 

fünf Schritten bis  2023  bundesweit zu vereinheitlichen. Im kommenden Jahr werden 

bereits  60  Prozent  der  Übertragungsnetzkosten bundesweit gewälzt. Mit dem 

Netzentgeltmodernisierungsgesetzes wurde zudem eine Abschmelzung sog. vermie-

dener Netzentgelte beschlossen,  die  ebenfalls ein Treiber unterschiedlich hoher 

Netzkosten auf Verteilernetzebene waren. 

Erste Effekte sind zu beobachten. Im Monitoringbericht  der  Bundesnetzagentur und 

des  Bundeskartellamtes wird ein durchschnittliches Netzentgelt auch regionalisiert 
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renz zwischen  den  Ländern mit dem höchsten und dem niedrigsten durchschnittli-

chen Netzentgelt  2018  noch  4,06  Cent/kWh.  2019  waren  es 3,71  Cent/kWh. Dabei ist 

zu berücksichtigen, dass  die  vollständige Wirkung  der  bundesweiten Vereinheitli-

chung erst  2023  erreicht sein wird. 

Mit  der  Frage, ob bundeseinheitliche Netzentgelte auf Verteilernetzebene eingeführt 

werden sollten, hat sich  die  Bundesnetzagentur bereits  in  dem „Bericht  der  Bundes-

netzagentur zur Netzentgeltsystematik Elektrizität" vom Dezember  2015  befasst. Im 

Ergebnis hat sie sich dagegen ausgesprochen (siehe Seite  63  ff.  des  im Internet ver-

fügbaren Berichts). 

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt  es  im Übrigen noch keinen vollständigen Überdick dar-

über, wie hoch  die  Verteilernetzentgelte  der  einzelnen Netzgebiete im nächsten Jahr 

sein werden.  Der 15.  Oktober ist jeweils  der  Stichtag, zu dem  die  Verteilernetzbetrei-

ber ihre vorläufigen Netzentgelte für das darauffolgende Jahr veröffentlichen mis-

sen. Bis zum Beginn  des  Jahres  2021  können sich theoretisch dann noch Anderun-

gen ergeben. 
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